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41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §11

1. AsylG 2005 § 11 heute

2. AsylG 2005 § 11 gültig ab 01.01.2006

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2019/19/0192 E 25. Mai 2020 RS 6

Stammrechtssatz

Dem Konzept der innerstaatlichen Fluchtalternative liegt der subsidiäre Charakter des internationalen Schutzes

zugrunde, wonach ein Asylwerber dann nicht als schutzbedürftig anzusehen ist, wenn für ihn die Möglichkeit besteht,

in einem Teil seines Herkunftsstaates Schutz zu <nden. Es beruht auf einer Unterscheidung zwischen der

Heimatregion eines Asylwerbers und einem anderen Teil des Herkunftslandes und spiegelt den Umstand wieder, dass

ein Asylwerber, der nicht in seine Heimatregion zurückkehren kann, in der Regel in einem Gebiet einer

vorgeschlagenen innerstaatlichen Fluchtalternative nicht über dieselben <nanziellen und infrastrukturellen Ressourcen

sowie lokale Kenntnisse und soziale Netzwerke verfügen wird, wie an seinem Heimatort und somit eine zusätzliche

Prüfung stattzu<nden hat, ob die Ansiedelung in dem vorgeschlagenen Gebiet auch zumutbar ist (vgl. VwGH

23.10.2019, Ra 2019/19/0221).Dem Konzept der innerstaatlichen Fluchtalternative liegt der subsidiäre Charakter des

internationalen Schutzes zugrunde, wonach ein Asylwerber dann nicht als schutzbedürftig anzusehen ist, wenn für ihn

die Möglichkeit besteht, in einem Teil seines Herkunftsstaates Schutz zu <nden. Es beruht auf einer Unterscheidung

zwischen der Heimatregion eines Asylwerbers und einem anderen Teil des Herkunftslandes und spiegelt den Umstand

wieder, dass ein Asylwerber, der nicht in seine Heimatregion zurückkehren kann, in der Regel in einem Gebiet einer

vorgeschlagenen innerstaatlichen Fluchtalternative nicht über dieselben <nanziellen und infrastrukturellen Ressourcen

sowie lokale Kenntnisse und soziale Netzwerke verfügen wird, wie an seinem Heimatort und somit eine zusätzliche

Prüfung stattzu<nden hat, ob die Ansiedelung in dem vorgeschlagenen Gebiet auch zumutbar ist vergleiche VwGH

23.10.2019, Ra 2019/19/0221).
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